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Art. 305 Geltungsbereich

Das summarische Verfahren ist anwendbar für:

a.  die Festsetzung von Geldbeiträgen an den Unterhalt und Anweisung an die Schuldnerin oder den Schuldner
(Art. 13 Abs. 2 und 3 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 20041, PartG);

b.  die Ermächtigung einer Partnerin oder eines Partners zur Verfügung über die gemeinsame Wohnung (Art. 14
Abs. 2 PartG);

c.  die Ausdehnung oder den Entzug der Vertretungsbefugnis einer Partnerin oder eines Partners für die
Gemeinschaft (Art. 15 Abs. 2 Bst. a und 4 PartG);

d.  die Auskunftspflicht der Partnerin oder des Partners über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 16 Abs. 2
PartG);

e.  die Festlegung, Anpassung oder Aufhebung der Geldbeiträge und die Regelung der Benützung der Wohnung
und des Hausrats (Art. 17 Abs. 2 und 4 PartG);

f.  die Verpflichtung einer Partnerin oder eines Partners zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 20
Abs. 1 PartG);

g.  die Beschränkung der Verfügungsbefugnis einer Partnerin oder eines Partners über bestimmte
Vermögenswerte (Art. 22 Abs. 1 PartG);

h.  die Einräumung von Fristen zur Begleichung von Schulden zwischen den Partnerinnen oder Partnern (Art. 23
Abs. 1 PartG).
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